
Kleine Anfrage
der Abgeordneten Stephan Protschka, Peter Felser, Franziska Gminder, Wilhelm 
von Gottberg, Jens Kestner, Thomas Ehrhorn, Johannes Huber, Enrico Komning 
und der Fraktion der AfD

Zur Verordnung über Kakao- und Schokoladenerzeugnisse

Neben einigen allgemeinen und für alle Lebensmittel gleichermaßen geltenden 
Vorschriften, die die Lebensmittelsicherheit, den Verbraucherschutz vor Irre-
führung und Täuschung, aber auch die Information der Verbraucherinnen und 
Verbraucher sowohl auf europäischer als auch auf mitgliedstaatlicher Ebene re-
geln, existieren für bestimmte Lebensmittel und Lebensmittelgruppen besonde-
re rechtliche Anforderungen an deren Zusammensetzung und Kennzeichnung. 
Diese Verordnungen beruhen überwiegend auf geltendem EU-Recht, weshalb 
die inhaltlichen Anforderungen in der gesamten EU gleichermaßen verbindlich 
sind. Diese Vorschriften sollen somit nicht nur in Deutschland, sondern auch 
EU-weit ein hohes Maß an Verbraucherschutz gewährleisten und gleichzeitig 
einheitliche Voraussetzungen und Rechtssicherheit im europäischen Binnen-
markt für Produzenten und Händler von Lebensmitteln schaffen. Die Verord-
nung über Kakao- und Schokoladenerzeugnisse (Kakaoverordnung, KakaoV 
2003) ist eine deutsche Rechtsvorschrift, die zum einen die Zutaten und zum 
anderen auch die Kennzeichnung von Kakao- und Schokoladenerzeugnissen re-
gelt (https://www.gesetze-im-internet.de/kakaov_2003/BJNR273800003.html). 
Mit der KakaoV wurde die Richtlinie 2000/36/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 23. Juni 2000 über Kakao- und Schokoladenerzeug-
nisse für die menschliche Ernährung in nationales Recht überführt. Sie regelt 
unter anderem explizit, dass ein Produkt nur dann als Schokolade bezeichnet 
werden darf, wenn neben Zutaten wie Kakaomasse, Kakaopulver und Kakao-
butter auch Zuckerarten enthalten sind. Aktuellen Pressemitteilungen ist zu ent-
nehmen, dass ein bekannter deutscher Schokoladenhersteller seine neueste Kre-
ation nicht Schokolade nennen darf, weil diese Zuckerarten weder im Sinne der 
deutschen Zuckerartenverordnung noch im Sinne der EU-Durchführungs-
verordnung (EU) 2020/1634 enthält (https://www.zeit.de/news/2021-02/04/ver
wirrung-um-ritter-sport-produkt-schokolade-oder-nicht). Laut genanntem Arti-
kel äußerte sich bereits das Bundesministerium für Ernährung und Landwirt-
schaft (BMEL) einschätzend zu dieser Thematik, jedoch erfolgten hierzu keine 
näheren Auskünfte.

Wir fragen die Bundesregierung:
1. Hat die Bundesregierung geprüft, ob der besagte Schokoladenhersteller das 

in der Vorbemerkung der Fragesteller beschriebene Produkt unter der 
marktüblichen Bezeichnung „Schokolade“ in den Handel bringen darf (sie-
he ebd., www.zhttps://www.merkur.de/leben/genuss/vanillezucker-vanillinz
ucker-unterschied-vanille-zucker-selber-machen-bourbon-rezept-aroma-bac
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ken-zr-90189971.htmleit.de: „… die formal in Deutschland nicht als solche 
bezeichnet werden dürfe. Nach dem Bundesernährungsministerium wider-
sprach am Donnerstag auch das in Baden-Württemberg für die Lebensmit-
telüberwachung zuständige Landesverbraucherschutzministerium der Dar-
stellung des Unternehmens mit Sitz in Waldenbruch bei Stuttgart.“)?
a) Wenn ja, mit welchem Ergebnis, und auf welche Verordnungen stützt 

sich hierbei die Annahme der Bundesregierung?
b) Wenn nein, welche Verordnungen mit Bezug auf besondere rechtliche 

Anforderungen an diese Produktklasse müssten entsprechend neu ver-
fasst werden?

2. Hat die Bundesregierung geprüft, ob das verwendete Süßungsmittel „Ka-
kaosaft“ per Definition laut EU-Durchführungsverordnung (EU) 2020/1634 
auch als Zuckerart Verwendung finden darf, obwohl der mindestens vorge-
schriebene Gehalt an Zucker nicht gewährleistet werden kann (siehe Vorbe-
merkung der Fragesteller und Äußerung des BMEL im verlinkten Artikel 
unter www.zeit.de), und wenn ja, welche Möglichkeiten der Auslegung der 
Definition „Zuckerart“ kommt hier zum Tragen?

3. Plant die Bundesregierung, die Kakaoverordnung (KakaoV 2003) hinsicht-
lich der derzeitigen Vorgaben für bestimmte Zutaten und der allgemeinen 
Kennzeichnung zu ändern, um so der unternehmerischen Freiheit hinsicht-
lich Wachstum und Beschäftigung, aber auch der Produktinnovation nach-
zukommen (siehe Vorbemerkung der Fragesteller), und wenn ja, liegen 
diesbezüglich bereits erste Verordnungsentwürfe vor, wie sehen die Ände-
rungen in der KakaoV 2003 im Detail aus, und wann ist mit einer Neufas-
sung zu rechnen?

4. Plant die Bundesregierung die Zuckerartenverordnung (ZuckArtV 2003) 
hinsichtlich der bestehenden Vorgaben in absehbarer Zeit zu ändern, und 
wenn ja, liegen bereits erste Entwürfe für eine Änderung der ZuckArtV 
2003 vor, wie sieht eine mögliche Neufassung im Detail aus, und wann ist 
mit einer Veröffentlichung zu rechnen?

5. Hat die Bundesregierung Kenntnis darüber, ob derzeit Änderungen anderer 
Verordnungen im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Ernährung 
und Landwirtschaft geplant sind, und wenn ja, welche Verordnungen sind 
hier zu nennen, liegen hierfür bereits Verordnungsentwürfe vor, wie sehen 
die Änderungen im Detail aus, und wann ist mit deren Veröffentlichung zu 
rechnen?

Berlin, den 25. März 2021

Dr. Alice Weidel, Dr. Alexander Gauland und Fraktion
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